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CDU-KREISVERBAND Neumünster | Großflecken 54 | 24534 Neumünster 

 Kreisvorsitzender 

 Hauke Hansen MdL 
An die  

CDU-Mitglieder im Telefon: 04321-9964-0 
Stadtgebiet Neumünster  
 eMail: info@cdu-nms.de 
 Neumünster, 20. März 2026 

  
 
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 
 

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur 
 

    Kreismitgliederversammlung      
    zur Aufstellung 

 

unserer Oberbürgermeisterkandidatin/ 
unseres Oberbürgermeisterkandidaten 

 

für die nächste Oberbürgermeisterwahl (voraussichtlich am 18. April 2027). 
 
 

   Dienstag, 28. April 2026, 19:00 Uhr    
   Kongresszentrum der Holstenhallen    
Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster (barrierefrei) 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir für diese wichtige Versammlung mit Ingo Sander, Landrat des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde, einen erfahrenen und profilierten Kommunalpolitiker als 
Gastredner gewinnen konnten.  
Ingo Sander ist seit Juli 2024 Landrat des größten Kreises in Schleswig-Holstein. Zuvor war 
er viele Jahre als Bürgermeister der Gemeinde Kronshagen tätig und bringt umfangreiche 
Erfahrung aus Verwaltung und kommunaler Praxis mit. In seinem kurzen Impuls wird er 
Perspektiven aus der kommunalen Führungsebene einbringen und damit wertvolle 
Anregungen für unsere anstehende Entscheidung geben.  
Bei der anstehenden OB-Wahl geht es um mehr als Programme und Positionen: 
Entscheidend ist, wer Verwaltung versteht, sie wirksam führen kann und dabei konsequent 
die konkreten Herausforderungen und Chancen unserer Stadt in den Mittelpunkt stellt. Dies 
ist nicht nur für uns als CDU von großer Bedeutung, sondern vielmehr für alle Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt. Wir sind dankbar, dass Ingo Sander unsere Versammlung mit 
seinem Beitrag bereichert und damit Impulse für eine Entscheidung gibt, bei der es am Ende 
vor allem um eines geht: die Zukunft Neumünsters. 
 

Die Tagesordnung und rechtliche Hinweise finden Sie auf der Rückseite. 

 
DER KREISVORSITZENDE 

KREISVERBAND NEUMÜNSTER 
 
 

http://www.cdu-nms.de/


Kreisvorsitzender 
Hauke Hansen 
Großflecken 54 
24534 Neumünster 

04321 9964-0 
info@cdu-nms.de 

    www.cdu-nms.de 

Kreisgeschäftsführer 
Ralf Plagmann 
ralf.plagmann@cdu-nms.de  
Mobil: 01523 3570116 

Spendenkonto   
Sparkasse Südholstein 
IBAN: DE93 2305 1030 0000 1113 25  
BIC: NOLADE21SHO 

 
 

 
Tagesordnung: 
 

TOP 1  a) Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

   b) Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 2 Wahl einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungsleiters und einer  
Protokollführerin/eines Protokollführers 

TOP 3  Wahl einer Mandatsprüfungskommission 

TOP 4  Wahl einer Stimmzählkommission 

TOP 5  Einführung über die rechtlichen Bestimmungen für die Aufstellung einer 

Oberbürgermeisterkandidatin/eines Oberbürgermeisterkandidaten 

TOP 6  Wahl einer Vertrauensperson und einer stellv. Vertrauensperson  

   (§ 22 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz) 

TOP 7  Gastredner: Ingo Sander, Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

TOP 8  Vorschläge für die Wahl 

TOP 9  Vorstellung 

TOP 10 Fürsprachen 

TOP 11 Wahl einer Oberbürgermeisterkandidatin/eines Oberbürgermeisterkandidaten 

TOP 12 Schlusswort 

 
Bewerbungen als Oberbürgermeisterkandidatin/Oberbürgermeisterkandidat sind noch 
bis zur Wahl möglich. 
Die Kandidatenprofile werden 1 Woche vor der Wahl (20. April 2026) auf unserer Homepage 
https://www.cdu-nms.de/ veröffentlicht. 
Die zu veröffentlichen Kandidatenprofile müssen bis zum 16. April 2026 der Kreisgeschäfts-
stelle im pdf-Format vorliegen. 
 

Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die Weichen für unsere Stadt stellen und die Kandidatin/ 
den Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl wählen. Ich freue mich auf unser Treffen! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Hauke Hansen - Kreisvorsitzender) 
 

 
Rechtliche Hinweise 
 

Die Stimmberechtigung ergibt sich aus § 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz in Verbindung mit § 51 (2). 
Stimmberechtigt sind alle CDU-Mitglieder, die zum Zeitpunkt des Zusammentritts der 
Kreismitgliederversammlung wahlberechtigt sind, d. h. Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes. Sie müssen ihre Hauptwohnung im Stadtgebiet Neumünster haben, seit mindestens sechs Wochen 
eine Wohnung im Wahlgebiet haben und am Tage der Wahlkreismitgliederversammlung das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie dürfen nicht nach § 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sein.  
 

Um dies gegebenenfalls überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Personalausweis mitzuführen.                                                                                                                       
 

http://www.cdu-nms.de/
https://www.cdu-nms.de/

